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Lesen – einfach nur lesen:

Sehr geehrte Frau Seidel,

Sie hatten mich angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, daß Mineralölkonzernen bei der Mi-
neralölsteuer ein Zahlungsziel von 55 Tagen eingeräumt wird. Bei den 55 Tagen handelt es sich um
einen Durchschnittswert.

Die Regelung soll es den Steuerschuldnern, also den Mineralölkonzernen, ermöglichen, die Steuer
ohne Inanspruchnahme eigener Mittel zu entrichten. Sie sollen die Steuer über den Warenpreis auf die
Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen können, um die eigene Verpflichtung mit fremden Mit-
teln erfüllen zu können. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die Steuer tragen.

Der Prozeß der Überwälzung der Steuer nimmt einige Zeit in Anspruch. Ebenso dauert es einige Zeit,
bis die Steuerschuldner im Rücklauf über den Absatzweg den Gegenwert der Steuer im Preis erhalten.
Die Länge des Zeitraums von der Entstehung der Steuer bis zum Eingang der Mittel beim Steuer-
schuldner ist von Fall zu Fall verschieden. Da es dem Gesetzgeber nicht möglich ist, die Dauer der
Zahlungsfrist nach der individuellen Abwälzung zu bemessen, wurde eine derartige generalisierende
Regelung getroffen.

Mit freundlichen Grüßen
Birgit Homburger

Es ging unsererseits um diese Anfrage:
http://www.seidl.de/presse/ots_eichel.htm

Was man mit 55 Tagen Zahlungsziel-Geldern machen könnte:
http://www.cenjur.de/cenjur/pm_eichel200802.htm
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